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1657 Januar [ 16 . / ] 6 . , Zürich A
SCHREIBEN VON HANS KASPAR THEOBALD AN ALT AMMANN[UND DERZEITI¬

GEN] ZUGER STADT- UND AMTSRAT BEAT II . ZURLAUBEN, ZUG

"Forderist uns Seehr Ehrfröüwlich zu Vememen des Herrn und Sein Lieh Angehö¬

rigen gute gsundheidt und wollstand 3 Gott der Allmechtige . . . Jnständig Piten¬

de sy allerseyts noch lang Jn guter gsundheidt ehrhalten welle . Das es sich

so Lang verzogen die Wider Antwort 3 wir die bi Sorg gehabt dem Herrn etwas

Zustandts Leybs halben begegnet 3 aber Gott seig Lob das sich nit be-

dörffen.
2

Demnach der pändlenen [=Bendlikon ] Raben beträffent wyllen Jch Jetzunder

Pricht Entpfangen vollentz abmachen und quitung übersenden 3 Sambt der 90 Fr.
2

Kirchen Wetingen bethreffent . Was Scheniser gut betrifft hab der Herr bi Zei¬

ger dis Schriftlich zu Entpfachen . Ehrschazes [an die Grafschaft Baden ?] hal¬

ben achten Jch werdend Beider theill Gottshaus [Frauenthal und Schanis gemeint]
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Gnedigen Frauwen gegen Ein anderen syeh woll zu verhalten wüssen.

Die forderung wegen Thegerharts [=Tägerhard , Waldbesitz der Abtei Wettingen

in den Gemeinden Wettingen und Würenlos ] Jst niemahllen so hoch gefordert wor¬

den , ufs höchst allwegen 2 dickhen und Jst genambset worden die Herbst Stür

wie auch Eini Jm Meyen allwegen 4 bz . oder 12 ss , auch dem Herrn Landtvogt

[der Grafschaft Baden - damals war dies Johann Franz R e d i n g - ] wirt für

den Herbst Güggell 10 ss gefordert . Wyllen diseri obgenambsete Stuck Dorff

und Gmeind Recht sind , hab ich selbiges unnöhtig befunden auff die Güter an¬

zubringen wie es auch nit darau ff gehört , Sonders wie gmelt uffem Gmeind Recht

bestaatt . Und wyllen Jch nun alles was verfallen gsin ist bis Martini [ 16 ] 56

abgefertiget und bezalt hab , verhoffen deswegen mir nit wyters wirt zugesucht

werden.

Hingegen aber über mich Hermen die bschwerden der Gmeind Rüschlicken und Bend¬

licken , wie sy dan allbereit von Jedem Hauss und Fürstatt 60 R sambt darbi

Jeder Gmeind Ein Mähll Zeit zugeben schuldig seige.

Was ahntreffen thut der . . . Zins des [Wettinger - jHoffs und Güteren Jst orden-

lich Jn meinem Grund Zins Büchli verzeichnet , wan aber Etwas darinen Manglet

will ich selbiges Mundtlich prichten.

Den Tusch Brieff betreffendt die 500 R Sambt Zins zu bezallen , hete Jch allso

Bald dar Jn verzeichnen lassen , willen aber Herr Statt Schryber [von Zürich,

Hans Kaspar ] Hirtzell  dismahllen [als Tagsatzungsgesandter an der Tag-
3

Satzung der neugl . Orte vom 15 . - 26 . Januar 1657 ] zu Arauw , muss Jch warten

bis der Herr widerumb heimb kombt wyllen Es von Jmme muss beschechen und So¬

bald ehr . . . heimb Kombt Jngschriben soll werden.

Was diseri vorstende Punckten und Artickell antreffen thut was nit erstattet,

Sollend kein Zwyffell haben noch vollstreckt soll werden , aber , uf der Jhll nit

beschechen kan . Und aber die Lechen Lüt zu Rüschlicken noch nit Rüöwig sein

wellend sonder der Oberkeidt [Bürgermeister und Rat von Zürich ] täglich nach

Lauffen Hiemit alle tag wartig sein muss bescheid von der Oberkeidt zu geben.

Allso hoch nohtwendig weri deren allten Urbahren und verkommnussen , damit Jch

mit gutem Grund begägnen könne . Hiemit den Herrn fründtlich gebeten haben mir

zükommen lassen " .

1 ) 1656 tauschte das Kloster Frauenthal seine Güter zu Rüschlikon und Bendli-
kon mit Hans Kaspar Theobald gegen den sog . Wettingerhof in Wettingen ein,
vgl . Gruber/Frauenthal 351 . In diesem Tauschhandel spielte Beat II . Zur¬
lauben von Zug , das bekanntlich die Kastvogtei über Frauenthal innehatte,
eine entscheidende Rolle , vgl . etwa AH 4/80.

2 ) In Wettingen besass das Stift Schänis ebenfalls Güter , vgl . Brüschweiler/



3)
Wettingen 249.
s . EA VI 1 , 358 (Nr . 202)

-  Blatt 135 r leerOriginal , Siegel zerbrochen AH 71 , 134 - 135
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